
"Dachzeile" 

"Schlagzeile" 

"Fließtext" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Anmeldung werden entweder ein amtlicher Ausweis des Kindes mit einem 
Adressnachweis (Personalausweis d. Erziehungsberechtigten bzw. Meldebescheinigung) 
oder bei Anwesenheit d. Erziehungsberechtigten deren/dessen Personalausweis benötigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

   
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass  
 
 
 
.................................................................................................................................................... 
Name, Vorname 

 
Kunde/Kundin des Landesbibliothekszentrums wird. Für eventuelle Medienverluste oder 
Beschädigungen werde ich haften. Ich bin damit einverstanden, dass Mahnungen direkt an 
die oben genannte Person geschickt werden.  
 
Mir ist bekannt, dass in den Räumen des Landesbibliothekszentrums freies WLAN zur 
Verfügung gestellt wird.  
Ich bin mit der Nutzung eines ungefilterten Internet-Zugangs (Internet-PC) im 
Landesbibliothekszentrum durch die oben genannte Person einverstanden. 
 
 
 
 
 
.....................................................................     .......................................................................... 
Name, Vorname der gesetzlichen Vertretung       Straße 
 
 
.....................................................................     .......................................................................... 
PLZ, Ort                                                               Datum, Unterschrift der gesetzlichen Vertretung 
  
  
  
Für die Anmeldung wird zusätzlich zu dieser Einverständniserklärung der Personalausweis 
der oben genannten Person benötigt. Alternativ kann sich die Person mit folgenden anderen 
Dokumenten ausweisen: 

• eigenem Reisepass zusammen mit einer Meldebescheinigung zum Nachweis der 
Adresse  
oder 

• eigenem Reisepass mit Personalausweis einer gesetzlichen Vertretung (bzw. einer 
Kopie davon)  
oder 

• eigenem Aufenthaltstitel 
 
Das Ausweisdokument der gesetzlichen Vertretung allein reicht als Ausweisdokument für die 
oben genannte Person nicht aus. 
 
 
 
 
 
 


